
‚ Amtsb la t t  Zwickauer.Land

des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals * ;“ i l

in der Großen Kreisstadt Crimmitschau iim LandkreisZwickauer Land_

Verordnung

„Erlenbruch am Kreuzborn“

Vom 8. Dezember 2000
Aufgrund von 5 21 und 5 50 Abs_ 1, Satz gebiet des Kreuzborns, . tigen; che Anlagen im Sinne der Säch: {3} Ordnungswidr igim Sinne des 561
%, Nr. 3 des SächsischenGesetzes über (3) Der Zweck ist weiterhin der Schutz 16. Pflanzenschutz-und Pflanzen- ’sischen Bauordnung in der Jeweils Abs..1 Nr.1SächsNatSchG handelt
Naturschutz und Landscha f t  (Säch- und die Erhaltung der Seltenheit, der behandlungsmittelsowie Schäd-. . auch, wer vorsätzl ichoder fahrlässig
sischesNaturschutzgesetz -- SächsNat- Eigenart und der landschaftstypi- * ingsbekämpfungsmittel oder wennsie keiner € enehmioung einer vollziehbaren Nebenbestim-_
Sch6) in der Fassung der Bekanntma- schen Schönheit, insbesondere andere chemische Mittel anzu- bedürfen; - mung zuwiderhandelt,mit der eine

; chung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBi. 1. zur E rha l t ungdes durch Staunäs- wenden; entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 2 Straßen, nach $ 6 erteilte Befreiung versehen
5. 2601, ber. 1995, 5. 106), geändert durch se und regelmäßige Überflutung 17. dasGewässe rzu verunreinigen, Wege, Plätze oder sonstige Ver- - wordenst.
Gesetz vom18. März 1999 (SächsGVBl. geprägten Wasserregimes der Entwässerungsmaßnahmenund ß anlegt, Lei
5. 85, ber. 5.186) hat der Kreistag des Bachaue; Veränderungen an dem Gewäs- ober- oder unterirdisch verlegt 58  .

Ach Landmit Beschl  2. zur Erhaltung des land- ser vorzunehmen oder andere oder Anlagen aller genannten In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-
vom 7 Dezember 2000, Beschluss N r  schaftsästhetisch reizvollen Slüh- Maßnahmen durchzuführen, die Arten verändert; . Treten
"128/00/11! folgende Verordnung erlas- aspekts der Frühjahrsgewächse; den Grundwesserstand oder den . en tgegen5 4 Abs. 2 Nr. 3 Hand- (1) Diese Ve ro rdnungtritt am Tag nach
ser: 3. zur Erhaltung des von Totholz Zu- und Ablauf des Wassers ver- kungen vo rn immt ,die den Baden * ihrer Verkündungin Kraft,

undü Unterwuchs gepräg- ändern können; in seiner Gestalt, Struktur oder (2) Gleichzeitigtritt Nr. 27 desI. Abschnit-
51 ten urwüchsigen Erscheinungs- 18.Markierungszeichen aufzustel Beschaffenheit verändern oder tes desBeschlussesdes Ratesdes Krei-

Fextsetzung als Schutzgebiet‘ bildes des Auenwaldes in der len, anzubringen oder auf im verändern können, wie insbe- ses Werdau vom 20.10.1983,Beschluss
‚Die in 5 2 näher bezeichnete Fläche auf . ansonsten parkartig umgestak Naturdenkmal befindliche Objek- - sondere das Abbauen von Boden- Nr.:951/83 und des Beschlusses des
dem Gebiet der Großen Kreisstadt Crim- ten Aue des Sahnbaches. te aufzuzeichnen; bestandtellen, Grabungen, Boh- Kreistages Werdau vom 27, Okto-

Frankı 19.dieHäche zu beweiden. rungen oder Sprengungensowie ber1983, Beschluss-Nr.: 178/83 zur:*
des Landkreises Zwickauer Landwirdals 54 Aufschüttungen, Abgrabungen, Festsetzung von Naturdenkmalen
Naturdenkmal festgesetzt. Das Natur- ” Verbote 55 Ol oder. (Kreis-Naturschutzliste) außer Kraft,
denkmal führt dieBezeichnung„Erlen- (1) Indem Naturdenkmalsind alle Hand- Zulässige entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 4 jeg#- Die vorstehende Verordnung wird hier-
bruch am Kreuzbom”. Jungen ve rbo ten ,die zu einer Besei- (1) Der 5 4 gält nicht che Abfälle oder sonstigeMate- mit ausge fe r t i g tund ist zu verkünden.

. tigung,Zerstörung,‚Beschädigung; 1. für die demSchutzzweck.ent- riallen lagert oder behandelt; .
52 fer g oder haktigen sprechende ordnungsgemäße . entgegen S 4 Abs. 2 Nr. 5 Wege Werdau,den8.Dezember 2000°

Schutzgegenstand Störung des Naturdenkmals führen Ausübung der Jagd mit der Maß- verlässt;
(1) Das Naturdenkmal hat eine Größe können. gabe, dass gemäß & 37 Abs. 3 des . en tgegen& 4 Abs. 2 Nr. 6 Hun-

von ca. 5,0 Hektar. {2} Im Naturdenkmalist insbesondere Sächsischen Landes; de frei laufen lässt; O t to
(2) Das Naturdenkmal umfasst auf dem verboten: {SächsiJagdG) in der jeweils gül . en tgegen54 Abs. 2 Nr. 7 Plaka- Landrat

Geb ie tder Großen Kreisstadt Crim- 1. bauliche Anlagenim Sinne der tigen Fassung die Errichtungvon te, Bild- oder Schrifttafeln auf- ‘
Gemarkung Frankenhau- Sächsischenn Bauordnung in der Jagdeinrichtungen der Geneh- stellt oder anbringt; „Verkündungshinweis:

sen,Teile der Grundstücke mit den F g zu migung der unteren Natur- „entgegen 8 4 Abs.2 Nr. 8 Pflan- Gemäß $ 51 Abs. 10 SächsNatSchG ist
Aurstücksnummern230/2,230/3 errichten, auch wenn sie keiner schutzbehörde bedarf undgemäß zen oder Pflanzenteileeinbringt, eine Verletzung der Verfahrensvor-

' und 659 c. Genehmigung bedürfen; 8 30Abs .2 Nr. 7SächsLIagdGdie entnimmt, beschädigt oder zer- schriften unbeachtlich, wenn sie nicht
Es Fegt nordwestlich von der 2. Ben, Wege, Plätze oder son- Jagd mit Schlageisen verboten stört; innerhalbeines Jahres nach Verkündung
Kreisstadt Crimmitschau sowie nörd- stige Verkehrsanlagen anzule- 6 . . -.. 9 .  entgegen 5.4 Abs. 2 Nr. 9 Tiere der Rechtsverordnung schriftfichunter -—
Kch der Gre izerStraße und wird wie gen,Letumgenober- oder unter- 2, für wissenschaftliche Forschun- einbringt, wildlebenden Tieren Angabe der Tatsachen, die die Verlet-
folgt grob begrenzt: nn Sch zu verlegen oder Anlagen gen und Bestanckaufnähmen; nachstellt, diese beunruhigt, sie zungbegründen sollen, beimLandkreis
- im No rdenvon Acker, - aller genannten Arten zu verän- 3. für die sonstige bisherigerecht- fängt, ver le tz toder tötet oder Zwick Land, Landı Sitz Wer-
- Im Osten, Südwestenund Nord- dem; maßig ausgeübteNutzung und Puppen, Larven, Eier oder Nester dau, untere Naturschutzhehörde, in

westen vomSahnwald. 3. Handlungen vorzunehmen, die Unterhaltung der Grundstücke, oder sonstige Brut-, Wohn-oder 08412 Werdau, Schulstraße 7, geltend
{3) Die Grenzen des Naturdenkmals sind den Boden in seiner Gestalt, Struk- des Gewässers und der Wege in Zufluchtsstättendieser Tiere ent- gemacht wird.

in einer Übersichtskarte des Land- tur oder Beschaffenheit verän- der bisherigenArt und imbishe- fernt,beschädigt oder zerstört; Darüber hinaus wird darauf hingewie-
ratsamtes des Landkreises Zwickau- dem oder verändem können, wie rigen Umfang; 10. entgegen 5 4 Abs.2 Nr. 10 die sen, dass gemäß 5 3 Abs, 6 i .V.m.5 3
er Land vom B. Dezember 2000 im insbesondere das Abbauen von 4. fürdle zur Erhaltung der Funkti- bisherige Grundstücksnutzung Abs. 5 der Landkreisordnung für den
Maßseab 1:10 000 (Anlage 1) mit Bodenbestandteilen, Grabungen, onsfähigkeitderSchutzzonenot- I ne ine rArt ändert, welche dem Freistaat 5achsen (SächsLKr0) vom 19.

Linie rot einge- Bohrungen oderS; wendigen und von der Natur- Schutzzweck zuwiderläuft; Juli 1993 (SächsGV8Bl. 5. 577), zuletzt
Teser und in einer Rurkarte des sowie Aufschüttungen, Abgra- hu tzbehö rd  d t gegenS  4 Abs. 2 Nr. 11 zeitet geändert durch Gesetz vom 20. Febru-

- Landratsamtesdes Landkreises Zwick- bungen, Auffüllungen oder Abla- Überwachungs, Schutz- und Pfle- oder lagert; ar 1997 (SSchsGVBl. 5. 105), eine Ver-
auer Land vom 8. Dezember2000 gerungen; gemaßnahmen, 12.entgegen54 Abs, 2 Nr. 12Erho- letzung von Ver fahrens-und Formwor-
im Maßstab 1:1000 (Anlage 2) mit 4. jegliche Abfälle oder sonstige 5. für behöndich angeordnete oder Jungseinrichtungenaller Artanlegt, schriften beim Zustandekommen die-.
einer durchzogenen bzw. unterbro- Materialien zu lagern oder zu zugelassene Beschilderungen. Wohnwagen, sonstige Fah ser Rech  inung nach Ablauf eines
chenen Linie rot eingetragen (bei behandeln; . {2} Die ord| äBe f i  ä r t -  ge oder Verkaufsstände aufstellt Jahres nach dieser Verkündung nicht
Kopien schwarz). Maßgebend für 5. Wegezu verlassen; schaftliche Nutzung im bisherigen ode rmit diesen fährt; mehr geltend gemacht werden kann.
den Grenzverlauf ist die Lint- 6. Hunde frei laufen zu lassen; Maß und Umfang wird auf die Ent- 13. entgegen 5 4 Abs, 2 Nr.13reitet; Es sei denn, dass
enaußenkante. Die Karten (Anlage 7. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln nahme gebietsfremder Gehölze 414. entgegen S 4 Abs,2 Nr. 14 Feu- 1. die Ausfertigung nicht ader.feh-
1 und 2) sind Bestandteil der Ves- aufzustellen oder anzubringen; beschränktund die Entnahmevon erstellen errichtet, unterhält oder lerhaft erfolgt ist,
ordnung. £. Pflanzen oder Pflanzenteile ein- Gegendem undstehendem Tc ha t  Fläch brennungen durch- 2. die Vorschriften über die Öffent-

(4) Die Verordnung mit Karten wird im ingen, zu hmen, zu aus Ve % herungsgs im lichkeit der Sitzungen, die Geneh-
Landratsamt des Landkreises Zwick- oder zu 5 fi hı der Wege zugelassen. 15. entgegen5 4 Abs. 2 Nr. 15 Lärm migung oder Bekanntmachungder
auer Land, Sitz Werdau, untere Natur- 9, Tiere einzubringen, wikdleben- verursacht, der geeignetist, Tie- Satzung verletztworden sind,
schutzbehörde, in 08412 Werdau, den Tieren nachzustellen, diese 56 re zu beünruhigen und denNatur- 3. der Landrat dem Beschluss nach
Schulstraße 7, zur kostenlosen Ein- zutk igen, sie zu fang: Befreiungen genuss zu beeinträchtigen; 6 48 Abs. 2 der 53chsLKr0wegen

N sicht durch jedermann während der zu verletzen oder zutö tenoder Von den Verboten dieser Verordnung 16. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 16 Pflan- Gesetzwidrigkeit widersprochen
- Sprechzeiten niedergelegt. Puppen, Larven,EieroderNester kann die untere Naturschutzbehörd: hu tz -  und Pfl: b hat,

- oder sonstige Brut-, Wohn-oder nach 5 53 SächsNatSchGBefreiung ertei- handlungsmittel sowie Schäd: . 4. vor Ab lau fder in Satz 1genannten
s3 Zufluchtsstätten dieser Tiere zu len. lingsbekämpfungsmittel oder Frist

Schutzzweck entfernen, zu beschädigen oder - andere chemische Mittel anwen- a) die Rechtsaufsichtsbehördeden
(1) Die Unterschutzstellung dient dem zu zerstören; 57. det; Beschluss beanstandet hat oder

langfristigen Erhalt eines für die Natu- 10. die bisherige Grundstücksnut- dj wich i kea  17, entgegen 8 4 Abs. 2 Nr.17 das b) die Ver le tzungder Verfahrens-
Fausstattung des Freistamtes Sachsen zung in einer Art zu ändem, wei- (1) Ordnungswidr igim Sinne des 5 61 verunreinigt, Entwäs- oder Formwvorschriften gegenü-
bedeutsamen Bachauenwaldes, . che dem Schutzzweck zuwider- Abs. 1 Nr.1 SächsNatSchG handelt, serungsmaßnahmen und Verän- ber dem Landkreis Zwickauer

{2) Der Zweck ist der Schutz und die Kauft; wer in dem Naturdenkmal vorsätz- derungen an dem Gewässer vor- Land unter Bezeichnung des
Erhaltung aus 11. zuzeiten oder zu lagen; - lich oder fahrlässig,soweit& 5 die- nimmt oder ardere Maßnahmen Sachverhaltes, der die Verlet-
naturgeschichtlchen, landeskundli- 12.Erhokmeseinsichtungenaber Art ser Verordnung nichts anderes bestimmt, durchführt, die den Grundwas zung begründen soll, schrift-

- <hen und kulturellen Gründen, ins- anzulegen, Wohnwagen, sonsti- entgegen 5 4 Abs. 1 dieser Verord- serstand oder den Zu- und Ablauf ch geltend gemacht warden
a 2 .  besondere ‚ge Fahrzeuge oder Verkaufsstände nungHandlungen vormimmt, die zu des Wassers verändern können; st.

1. zur Erhaltung und Pflege der ‚aufzustellen oder mit diesen zu einer Besef D Beschö- 18. entgegen5 4Abs.2 Nr. 1 Mar- Ist eine Verletzung nach Satz 2Nr.
bewaldeten Bachaue um den Fahren; digung, Veränderungodesnachhal- . 3 oder4,geltend gemacht worden,
OberlaufdesSahnbaches; 13.zu reiten; tigen Störung des Naturdenkmals oder auf imNaturdenkmal befind- so kann auch nach Ablauf der in

2. zur E rha l t ungdes natüriich in der 14. Feuerstellen zu errichten, zu unter- führen können. liche Objekteaufzeichnet; Satz 1 genannten Frist jedermann
mäandrierenden Sahrn- halten oder (2) Ordnungswidrig im S innedes 5 61 19. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 19 die diese Verletzung geltend machen.”

baches und seiner Gewässer- gen Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt Fläche beweidet;
J morphologie; 15. Lärm zu verursachen,der gesig- auch, wer in dem Naturdenkmal ohne soweit diese Handlungennücht Seite 8 und’? Karten
\ 3. zur E rha l t ungdes kulturhistorisch net ist, Tiere zu beunruhigen und Befreiung vorsätzlich oder gemäß5 5 dieser Verordnung -

Z bedeutsamen Areals um das Quell- den Naturgenuss zu beeinträch- 1. en tgegen& 4 Abs. 2 Nr. 1bauli- zulässig sind.
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Übersichtskarte
/\ desLandratsamtes Zwickauer Landvom 8. Dezember 2000

Kartengrundlage: 5140 - SW Crimmitschau | .  Auflage 1996

(Anlage 1), a
Wgrdan, den 8. Dezember 2000 GILT

(Ö l  “Siegel DD.  A
On '
ALL markierte Grenzlinie des Naturdenkmals.
Bei Kopien erscheint die tote Abgrenzungslinie des Originals schwarz,

im Maßstab | :  10 000 zur FestsetzungdesNaturdenkmals “ErlenbruchsmKreizboru*.
Diese Karte ist Bestandteil der Verordnung über das Naturdenkmal “Erlenbruch am Kreuzborn” -

A
a

IE
 E

C
K

 a
f E

T



44l03.2001 
a 

Se  
.

Afntsblätt Zwickauer Lärid - . _

- N 
; 

9

\ 
El MA 

| uf  ! u t  — 1 x

1 
. 

A Buy  NOS

. GEHE z i  1 Z i ,  MT U.  N

Ku  , r  U ' E 
a ; N 

= - Ve

a ee  EA  - , )

) 
\ 

ÜEE7 Te 1a  r i

' ; - ag 

) . . 
A

- HET m 1 en  ‘5 N ea t  E

Wat  = 

7 

' _ 
1

- - öl We 

I N - ) 1

- ‘ 
' Ü e t  , der 1 N

At  

. U N 
.

a ' = 
A . 5 " N von  

'

; Ke le?  
) 

nn a 5 \

| 

e r  A i v i  
a fe  ‘

h 

' u r  . . : . A

M 
Le Lk  5: 

‘ N

. + a Öan X x v nn . y

. PurA aitalchain‘
des Landraisamtes ück  Land vom 8, Dezemb d i  . RR

"imMaßsıob1: | 000 zurFestsetzung des Naturdenkmals“Erlenbruch samKreuzbörn” =

* Kartengrundlage: Amtliche Flurkarte {Binıt 28,29, 33 und 34) der GemarkungFrankenhausen
des staatlichen Vermessung:‚amies Zwickauvom 22. Mai 2000

DieseKarte ist Bestandteil der. Verordnungüber das Naturdenkmal “Ertenhruch amKreuzborn”

(Anlage 2).
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